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RS OGH 1963/1/23 7Ob9/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1963

Norm

ABGB §1090 Ia

ABGB §1175 A2

Rechtssatz

Wurde der Mietgegenstand nicht an eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, sondern nur an einen der beiden

Gesellschafter vermietet, so stehen dem anderen Gesellschafter nach Ausscheiden des Mieters aus der Gesellschaft

und nach Aufkündigung des Mietvertrages durch diesen keine Mietrechte an dem Mietgegenstand zu, auch wenn er

sich im Innenverhältnis der Gesellschaft an der Aufbringung des Zinses beteiligte.
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